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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

hoffentlich haben Sie bisher einen schönen Sommer verlebt. Gerne 
möchten wir Sie wieder über unsere Arbeit informieren.

Wenn ein Mädchen oder eine junge Frau sexualisierte Übergriffe 
erlebt, steht sie vor der Frage, ob sie Strafanzeige stellen soll. Das 
ist nicht so einfach zu beantworten, besonders dann nicht, wenn die 
Betroffenen noch minderjährig sind. Auch Fachkräfte unterschied-
licher Professionen stellt das oft vor Probleme, zum Beispiel, wenn 
die Kinder oder Jugendlichen sich selber noch nicht im Klaren darüber 
sind oder eine Strafanzeige zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möchten. 
Deshalb beleuchten wir in diesem Rundbrief das Thema »Strafanzeige 
aus der Sicht minderjähriger Betroffener«.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit digitalen Medien steht 
im Mittelpunkt des Violetta-Internet-Projekts (VIP) – »Gemeinsam 
sexualisierte Gewalt im Internet verhindern«. Seit 2007 haben wir 
Schülerinnen und Schüler für eine kritische Auseinandersetzung mit 
Social Media sensibilisiert. Dabei haben wir besonders die Risiken 
sexualisierter Gewalt und ihre Folgen im Blick und schulen Hand-
lungskompetenzen. Trotz der positiven Rückmeldungen von Schüle-
rinnen und Schülern wird das Projekt zum Ende diesen Jahres been-
det. Veränderte inhaltliche Anforderungen und Ressourcen erfordern 
eine grundlegende konzeptionelle Neuausrichtung für die Präventi-
onsarbeit an Schulen, für die wir uns auch zukünftig stark machen 
werden.

Am 27. Juni 2018 haben wir einer jungen Hannoveranerin gedacht, die 
auf offener Straße mutmaßlich von ihrem Ex-Partner getötet wurde. 
Organisiert hatte die Mahnwache Suana, die Beratungs- und Inter-
ventionsstelle für von häuslicher Gewalt betroffene Migrantinnen. 
Wir veröffentlichen die Rede der Kolleginnen.

Darüber hinaus finden Sie in diesem Rundbrief viele Hinweise – zum 
Beispiel auf Artikel in zwei Fachbüchern, die Kolleginnen verfasst 
haben, auf unser Fortbildungsprogramm für das Jahr 2019 sowie für 
das anstehende 30-jährige Jubiläum von Violetta, das im November 
mit einer Benefizkunstauktion startet.

Wir wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns über Ihre 
Rückmeldungen.

Herzliche Grüße, Ihr Violetta-Team



2 Violetta-Internet-Projekt

VIP – Bilanz und Ende eines 
erfolgreichen Präventionsprojektes
Das Violetta-Internet-Projekt wird nach elf Jahren eingestellt

Schülerinnen und Schüler sind mit sozialen Medien und dem Inter-
net aufgewachsen, das Smartphone gehört zu ihrem Leben. Aber 
wenn es um sexualisierte digitale Gewalt geht, herrschen viele My-
then vor: »Von sexueller Gewalt sind doch nur Mädchen betroffen«, 
gehört dazu, oder: »Der Täter ist immer ein fremder Mann (sowohl 
online als auch offline).« Darum ist es so wichtig, Kinder und Jugend-
liche über Risiken aufzuklären, falsche Vorstellungen zu hinterfragen 
und das Thema als besprechbar darzustellen, ohne etwas zu verbie-
ten oder Angst zu machen.

Das Violetta-Internet-Projektes (VIP) besteht seit 2007 und hat zum 
Ziel, gemeinsam sexualisierte Gewalt im Internet zu verhindern. Es 
beinhaltet Präventionsworkshops für Schulklassen, Lehrer(kurz)-
Fortbildungen und themenspezifische Elternabende. Leider werden 
seit Beginn des Projektes primär die Präventionsangebote für Schü-
lerinnen und Schüler abgefragt.

Großes Interesse bei Schülerinnen und Schülern 
Wie interessiert die Mädchen und Jungen an der Thematik sind,            
illustrieren folgende Fragen:

»Was ist, wenn der Junge das Mädchen zwingt, mit ihm   
zusammen zu sein?«

»Darf man sich wehren?«

»Was passiert, wenn man gegen einen Cybermobbingtäter  
vorgeht? Was sind die Konsequenzen?«

»Wird es auch bestraft, wenn ein Mann jemanden sexuell   
missbraucht, weil er unter Alkohol ist?«

»Was soll ich machen, wenn jemand mit mir schreibt, der mich 
mag, ich es aber nicht will? ohne zu beleidigen/ blockieren«

»Wie kann ich jemandem helfen, der mit mir nicht reden will?«

»Ist es verboten, wenn jemand per WhatsApp fragt, ob   
man Sex machen will und man nein sagt, aber die Person   
weiter fragt?!«

»Ist es eine Straftat, wenn jemand mir anonym Fotos von   
Intimbereichen schickt?«

»Was kann ich tun, wenn meine Freundin sexuell belästigt  
wird? (Sie will nicht zu Firmen wie Violetta)«

Diese Fragen haben die Mädchen und Jungen am Ende des Work-
shops schriftlich formuliert, in die anonyme Frage-Kiste geworfen. 
Wir beantworten diese Fragen im Anschluss an das Projekt  und schi-
cken die Antworten an die Lehrkräfte, damit diese das Projekt im Un-
terricht nachbesprechen können.  Dies zeigt, dass das Thema sexua-
lisierte Gewalt/ sexueller Missbrauch in zwei oder drei Schulstunden 
nicht ausreichend bearbeitet werden kann, sondern dass es konti-
nuierlich zur Verfügung stehende, niedrigschwellig erreichbare An-
sprechpersonen braucht.

Ein flexibles Konzept
Die Präventionsworkshops sind in den vergangenen elf Jahren stetig 
weiterentwickelt worden. Derzeit besteht das Projekt aus verschie-
denen Themenbausteinen. Angeboten werden sie je nach Bedarf der 
Schule bzw. nach den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, die 
die Lehrkräfte sehen, und aufgrund der Fragen der Teilnehmenden. 

Die Elemente sind:

Internetnutzung 
• Interessen und Nutzungsgewohnheiten von Schülerinnen  

und Schülern
• Sensibilisierung für den Umgang mit persönlichen Daten  

und Bildern
• Persönlichkeitsrechte/ Recht am eigenen Bild

Digitale Gewalt – was ist das?
• Was ist eigentlich Gewalt?  Es geht um verschiedene 
 Gewaltformen
• Was ist sexualisierte digitale Gewalt?
• Was ist eine Grenzüberschreitung oder doch schon Gewalt?

Übergriffe durch Gleichaltrige
• Sexting
• Geschlechterbilder und -rollen
• Erlaubt oder verboten? Rechtliche Folgen von Übergriffen

Übergriffe durch Erwachsene
• Wo fängt Gewalt an?
• Cybergrooming
• Täterstrategien

Präventions- und Interventionsangebote 
und -möglichkeiten
• Vorstellung der Fachberatungsstelle Violetta 
• Fallbeispiele – Was tun im Fall der Fälle?
• Präventive Verhaltensweisen
• Weitere Beratungs- und Hilfsangebote

Zu den vielfältigen Methoden gehören beispielsweise kleine Spiele, 
kurze inhaltliche Inputs, Kleingruppenarbeit, Interaktionsübungen, 
Diskussionen, Positionierungen (Meinungsbildung), Filme, Rollen-
spiele und die oben beschriebene Fragen-Kiste. Ein besonderes An-
liegen ist uns, die SchülerInnen untereinander ins Gespräch zu brin-
gen. So können sie Einstellungen, Einschätzungen und persönliche 
Grenzen kommunizieren und abgleichen.

Gezeigt hat sich dabei immer wieder, dass die Jugendlichen (auch in-
nerhalb einer Klassengemeinschaft) sehr unterschiedliches Vorwis-
sen über digitale und/oder sexualisierte Gewalt und unterschied-
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liche (persönliche) Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt im Netz 
mitbringen. Einige haben nach eigener Aussage noch keinerlei un-
angenehme Erfahrungen gemacht, andere berichten, regelmäßig 
über Instagram, Facebook, WhatsApp und andere Plattformen ange-
schrieben zu werden und sexuell konnotierte Kommentare zu erhal-

ten. Jungen erzählen von der Konfrontation mit Pornobildern und/
oder -seiten. Grundsätzlich nutzten die Schülerinnen und Schüler die 
Projektstunden zur Information und Orientierung. 

Das zeigen die Rückmeldungen zu den durchgeführten Projekten:

Das Thema ist alltäglich und gleichzeitig für viele Schülerinnen und 
Schüler unangenehm und schambehaftet. Darum wäre es unseres 
Erachtens sinnvoll, wenn die Thematisierung nicht punktuell/ein-
malig stattfinden würde, sondern durch Ansprechpersonen in der 
Schule oder zu Hause stetig gesichert wäre. Aus diesem Grund bietet 
Violetta auch Fortbildungen für Lehrkräfte und Informationsveran-
staltungen für Eltern an.

Ohne den Einbezug von pädagogischem (Lehr-) Personal vor Ort bleibt 
Prävention sexualisierter digitaler Gewalt ein einmaliger Versuch, 
der in die Hände der Schülerinnen und Schüler gelegt wird.

Prävention als dauerhafter Prozess
Aus unserer Sicht greift das zu kurz. Prävention stellt eine gelebte 
Erziehungshaltung dar. Institutionen, die über ein (gelebtes) Prä-
ventionskonzept verfügen, sensibilisieren und schulen ihre Mitar-
beitenden kontinuierlich. Mädchen und Jungen darf durch einma-
lige Präventionsangebote, die nicht oder nur unzureichend begleitet 
und kaum nachhaltig bearbeitet werden, nicht vermittelt werden, 
sie seien alleine für ihren Schutz zuständig. Dies führt schlimmsten-
falls zu Stillschweigen, Scham und Schuldgefühlen. Wir beziehen uns 
damit auch auf die Qualitätskriterien, die die Deutsche Gesellschaft 
für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung, -vernach-
lässigung und sexualisierter Gewalt e.V. (DGfPI)¹ formuliert hat. 

Dabei bietet Schule eine ideale Gelegenheit für Prävention. Sie ist 
ein wichtiger Lebens- und Lernort für alle Kinder und Jugendlichen. 

Lehrkräfte verbringen einen Großteil des Tages mit den SchülerInnen 
und sind so wichtige Ansprech- und Vertrauenspersonen. Der Un-
abhängige Beauftrage für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Johannes-Wilhelm Rörig, schätzt, dass in jeder Schulklasse ein bis 
zwei Kinder von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Darüber zu 
sprechen, ist eine große Herausforderung für die Betroffenen. Wir 
sollten es den Kindern und Jugendlichen so leicht wie möglich ma-
chen, indem wir als erwachsene Bezugspersonen Offenheit, (Hand-
lungs-)Sicherheit und Parteilichkeit vermitteln.

Bezugspersonen können SchulsozialarbeiterInnen, Schulleitung, 
Lehrkräfte, aber auch externe Fachkräfte sein. Sie müssen allerdings 
inhaltlich geschult, leicht erreichbar und interdisziplinär vernetzt 
sein sowie die Zeit und den Willen besitzen, sich mit sexualisierter 
Gewalt auseinanderzusetzen. Das Thema muss also fest verankert 
sein, es müssen zeitliche und personelle Ressourcen dafür vorgehal-
ten werden – auch und besonders an Schulen.

Idealerweise bieten Mitarbeitende von Fachberatungsstellen die 
Präventionsangebote an und führen sie in Zusammenarbeit mit 
den Fach-/ Lehrkräften vor Ort durch. Das gewährleistet, dass das 
schwierige Thema auf einer fachlich-sachlichen Ebene behandelt 
wird und außerschulische Ansprechpersonen vorgestellt werden. 
Kinder und Jugendliche brauchen Anerkennung und Stärkung. Sie 
müssen lernen, eigene Grenzen wahrzunehmen und zu verteidigen. 
Sie brauchen die Erlaubnis, sich zu wehren und das Wissen und die 
Möglichkeit, Hilfe zu holen. All dies haben unsere Präventionswork-
shops ermöglicht.   x

»Mir hat es gefallen, 
dass wir nicht immer was sagen 

mussten, wenn wir nicht wollten.«

»Es war toll 
aber ekel haft«

»Sie haben mir 
sehr viele Fragen 

beantwortet. 
Danke!«

»Mir gefällt es, dass es Menschen 
gibt, die sich gegen sowas einsetzen. 
Jedoch weiß ich komplett bescheid, 

wie ich mich schütze und ich weis 
aufjeden, wie ich hilfe hole.«

»Mir hat gut gefallen, 
dass wir jede Frage stellen 
konnten. Ich weiß jetzt viel 

mehr über sexuelle Gewalt… 
was auch oft helfen kann.«

»Ich habe viel 
gelernt, aber es war 
auch unangenehm. 

Ich versuche, andere 
im Not zuhelfen.«
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Präventionsangebote

Wer Prävention anbietet, muss damit rechnen, dass 
diese aufdeckend sein kann, und deshalb Interven-
tionsangebote sicherstellen. Wer Prävention macht, 
muss wissen, was zu tun ist, wenn die Vermutung 
entsteht, dass ein Mädchen oder Junge sexualisierte 
Gewalt erlebt (hat). Präventionsangebote sollten sich 
durch Erfüllung folgender Kriterien auszeichnen:
 Eindeutigkeit der präventiven Haltung
 Sensibilität für Geschlecht und Kultur
 Berücksichtigung von Individualität und unterschied-
 lichen Lebenslagen
 Angemessenheit in Bezug auf Fähigkeiten, Alter und
 Entwicklungsstand
 Ansprechen verschiedener Sinne
 Autonomie erweiternd und nicht einschränkend
 Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenzen 
 öffnend und nicht ängstigend
 Einbettung in das regionale Hilfesystem

Themen der Prävention

 Vermittlung von Wissen über sexualisierte Gewalt
 Vermittlung von Handlungskompetenzen (z.B. Hilfe
 holen, Grenzen setzen, Position beziehen) 
 Stärkung und Entwicklung von Mut und Konflikt-
 fähigkeit
 Wahrnehmung und Ausdruck von Gefühlen
 Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen
 sexuelle Bildung
 Kinderrechte

Was ist Prävention?

Prävention sexualisierter Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen besteht im Wesentlichen aus einer ge-
lebten Erziehungshaltung und dem Sprechen über 
Themen, die im Alltag mit Kindern und Jugendlichen 
einen Platz finden sollten. Einzelne Projekte wie Kur-
se oder Theaterstücke sind eine sinnvolle Ergänzung, 
reichen aber allein als Prävention nicht aus. 
 Prävention ist sowohl in Familien als auch in Institu-
 tionen wie Kindergärten, Schulen, Jugendhilfe etc. 
 eine kontinuierliche Querschnittsaufgabe.
 Für Institutionen bedeutet dies, dass sie über ein
 – gelebtes – Konzept verfügen, mit dem sie Präven-
 tion im Alltag und ggf. in speziellen zusätzlichen 
 Maßnahmen umsetzen. Dafür müssen Mitarbei-
 ter_innen und Bezugspersonen zum Themenfeld 
 sexualisierte Gewalt sensibilisiert und geschult sein, 
 denn Prävention beginnt bei den Erwachsenen und 
 richtet sich erst dann an Kinder, Jugendliche und 
 erwachsene Schutzbefohlene.

Präventive Haltung

Die Verantwortung für den Schutz vor und die Hilfe 
bei erlebter sexualisierter Gewalt liegt immer bei Er-
wachsenen. Mädchen und Jungen darf nicht sugge-
riert werden, sie seien selbst für den eigenen Schutz 
verantwortlich. Gleichwohl brauchen sie die Aner-
kennung und Stärkung ihrer Fähigkeiten und die Er-
laubnis, sich zu wehren und Hilfe zu holen. 
Auch die Fähigkeit, Grenzen wahrzunehmen, zu set-
zen und zu achten, ist ein wesentlicher Bestandteil 
präventiver Haltung. 
Kinder und Jugendliche lernen am Modell. Gesell-
schaftlich vorgegebene Rollenbilder von Frauen und 
Männern begünstigen Gewaltstrukturen. Erwachse-
ne brauchen deshalb die Bereitschaft, eigene Vor-
stellungen zu reflektieren und zu erweitern.

Liebe Leser_innen*,

Sie halten einen übersichtlichen und nützlichen Leit-
faden in Ihren Händen, der von erfahrenen Fachkräf-
ten erarbeitet und im Rahmen der DGfPI abgestimmt 
wurde. Wir möchten Sie einladen, diese Qualitätskri-
terien als Grundlage für Fachgespräche und deren 
Planung zu nutzen.
Der Schutz vor sexualisierter Gewalt und die fachge-
rechte Unterstützung der Betroffenen sind eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, die mit einer guten 
Vernetzung, einem hohen Maß an Sensibilität, Fach-
kompetenz und Verant wortungs bewusstsein bewäl-
tigt werden kann. 
Die Arbeitsweise von Fachkräften muss dabei eine 
Haltung widerspiegeln, die von Respekt, Wertschät-
zung und Besonnenheit geprägt ist. 
Die vorliegenden Kriterien sollen es Ihnen erleich-
tern, Ihre eigene Arbeit vor diesem Hintergrund zu 
reflektieren. Sie helfen Ihnen auch, die Qualität der 
Konzepte anderer Anbieter_innen einzuschätzen.

Folgende Qualitätskriterien sind aktuell erhältlich: 

Qualitätskriterien für die Prävention 
sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen

Qualitätskriterien für die Intervention 
bei sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen

Qualitätskriterien für Fortbildungen 
zu sexualisierter Gewalt 

* Zur Schreibweise: 
Wir nutzen die Unterstrichlösung (Gender Gap) als Aus-
druck der Anerkennung aller Geschlechtsidentitäten.

Betreut hat es in diesem Jahr unsere neue Mitarbeiterin Janna Helms; 
sie ist Sonderpädagogin, Systemische Therapeutin und Beraterin. Fi-
nanziell unterstützt von HELP e.V. hat sie das VIP von März bis Juni 
2018 an fünf Schulen in 17 Klassen durchgeführt.

In diesem Zeitraum haben wir 362 Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gänge fünf bis acht aus Hannover und der Region in 22 Einheiten zu je 
90 Minuten erreicht. An einer Schule hat das VIP in einer reinen Mäd-
chen-Gruppe stattgefunden. An den anderen Schulen (Gymnasien, 
Haupt- und Realschulen) gab es geschlechtergemischte Gruppen. 
Gleichwohl sind wir auf die unterschiedlichen Bedarfe und Risiken 

von Jungen und Mädchen sowie geschlechtsspezifische Rollenbil-
der eingegangen. 

Trotz der positiven Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern 
wird das Projekt zum Ende dieses Jahres beendet. 

Qualitätskriterien für die Prävention sexualisierter Gewalt durch di-
gitale Medien erfordern veränderte inhaltliche Anforderungen und 
Ressourcen und deshalb eine grundlegende konzeptionelle Neuaus-
richtung für die Präventionsarbeit an Schulen, für die wir uns auch 
zukünftig stark machen wollen.

1 https://www.dgfpi.de/presse-service/broschueren.html  
Der vollständige Flyer kann auf der Internetseite als PDF heruntergeladen werden
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Mahnwache
In der hannoverschen Oststadt wurde am 
16. Juni 2018 eine junge Frau auf offener 
Straße mit einem Messer angegriffen, mut-
maßlich von ihrem Ex-Partner. Sie erlag ih-
ren schweren Verletzungen. Am 27. Juni ha-
ben wir ihrer mit einer Mahnwache in der 
Rumannstraße gedacht. 

Dieser Angriff reiht sich ein in eine Reihe 
mehrerer Tötungsdelikte in Niedersach-
sen in diesem Jahr. So wurde im April eine 
55-jährige Frau in Barsinghausen getötet 
und Mitte Juni eine 16-jährige Schülerin.

Gewalt gegen Frauen ist leider noch immer 
allgegenwärtig und alltäglich. Fälle wie die 
genannten zeigen die Notwendigkeit von 
Beratungs- und Unterstützungsangeboten 
für bedrohte Frauen. Immer noch werden 
Frauen gestalkt, belästigt und sogar ge-
tötet. Schon 2004 belegte die Studie »Le-
benssituation, Sicherheit und Gesundheit 
von Frauen in Deutschland« im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, dass jede vierte Frau 
in ihrem Leben mindestens einmal Gewalt 
durch den Partner oder die Partnerin er-
lebt. Jährlich werden allein in Niedersach-
sen über 17.000 Fälle häuslicher Gewalt von 
der Polizei registriert – die Dunkelziffer wird 
weit höher geschätzt.

Um der Bestürzung über die Tötung der jun-
gen Frau Ausdruck zu verleihen, hatten Kol-
leginnen von Suana, der Beratungs- und In-
terventionsstelle für von häuslicher Gewalt 
betroffene Migrantinnen, die Mahnwache 
organisiert. 

»Vor elf Tagen hat sich hier in der Rumannstraße eine grauenerregende Tat abgespielt, 
bei der eine junge Hannoveranerin ermordet wurde. Darüber sind wir fassungslos,      
wütend und ohnmächtig zugleich.

Diese Tat ist kein Einzelfall, worauf wir heute aufmerksam machen wollen.

Häusliche Gewalt ist die häufigste Form von Gewalt, welche Frauen, unabhängig von 
Alter, Herkunft und Religion, widerfährt. Dabei ist Mord und Totschlag die schwerste 
Form. Entsetzlicherweise häufen sich immer mehr Frauenmorde, die von einer naheste-
henden oder ehemalig nahestehenden Person verübt werden. Das BKA hat für 2016 357 
weibliche Opfer von Mord und Totschlag in Partnerschaftsbeziehungen erfasst, davon 
208 versuchte und 149 vollendete Morde – unserer Meinung nach 357 Frauen zu viel! – , 
abgesehen von den anderen Straftaten. Wir verurteilen jede einzelne Tat. Es kann nicht 
sein, dass Frauen sich in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt fühlen, vor Angst, der 
gewalttätige Partner oder Ex-Partner könnte ihnen jeden Moment auflauern. Nicht 
einmal an ihrem eigenen Wohnort können sich Frauen sicher fühlen. Es kann nicht sein, 
dass Männer sich das Recht nehmen, Macht über die Frau auszuüben. Frauen haben ein 
Recht, ein MENSCHENrecht, auf ein gewaltfreies Leben und dass dieses ihnen zustehen 
MUSS. Täter müssen für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden, für all ihre  
Taten, welche das Recht auf Selbstbestimmung, Freiheit und Unversehrtheit der Frau 
miteinschließen – und NICHT erst, wenn es sie das Leben kostet.

Es ist von enormer Bedeutung, der Arbeit der Unterstützungs- und Schutzeinrichtungen 
stärkend zur Seite zu stehen. Darüber hinaus ist es aber auch unausweichlich, Öffent-
lichkeit und Behörden weiterhin aufzuzeigen, dass (häusliche) Gewalt an Frauen nicht 
zu dulden ist. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, bei dem jede und jeder hin-
schauen und handeln MUSS.

Wir werden nicht aufgeben, weiterhin für die Selbstbestimmung und Rechte von 
Frauen und gegen Gewalt an Frauen und Kindern zu kämpfen. Jede Form von (häusli-
cher) Gewalt ist von Beginn an ernstzunehmen. Sie darf NICHT bagatellisiert werden. 
Sie darf NICHT missachtet werden. 

Wir möchten uns bei allen Unterstützerinnen bedanken, die sich heute die Zeit genom-
men haben, mit uns ihre Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen.

Und jetzt möchte ich Euch dazu einladen, einen Moment innezuhalten, um der Frau  
zu gedenken, die ihr Leben verloren hat.«

Wir möchten unsere Anteilnahme bekunden, indem wir die Rede abdrucken, 
die eine Kollegin von Suana während der Mahnwache gehalten hat:
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Unsere Kollegin Andrea Behrmann – zu-
ständig für den Arbeitsbereich Psychoso-
ziale Prozessbegleitung – hat im Sommer 
eine wohlverdiente Freizeitphase in Form 
eines Sabbaticals genommen. 

In diesen drei Monaten hat Dr. Iris Stahlke 
sie sehr kompetent und hervorragend ver-
treten. Dafür danken wir Frau Dr. Stahlke 

sehr!!! Dr. Iris Stahlke ist Diplom-Psycho-
login, Hochschullehrerin an der Universi-
tät Bremen und zertifizierte Psychosoziale 
Prozessbegleiterin. Für unseren Rundbrief 
beleuchtet sie zusammen mit der Psycho-
login und Forschungspraktikantin Pia Ell-
mers Fragen rund um eine Strafanzeige 
und bringt dabei ihre wissenschaftliche 
Perspektive ein.

Soll ich anzeigen? 
Oder will ich anzeigen?
Einschätzungen zum Erstatten einer Strafanzeige   
bei sexuellem Missbrauch und die Folgen für    
betroffene Minderjährige

Die Frage nach einer Strafanzeige bei sexu-
ellem Missbrauch ist nicht einfach zu be-
antworten. In Fällen von sexuellem Miss-
brauch in Institutionen ist es hilfreich, sich 
die »Leitlinien zur Einschaltung der Strafver-
folgungsbehörden« des Bundesjustizminis-
teriums2 anzusehen. 

Generell gilt es, neben juristischen Über-
legungen auch psychologische Aspekte zu 
berücksichtigen – in erster Linie die Bedürf-
nisse und Ressourcen der Betroffenen. Ziel 
sollte immer der Schutz für die Betroffenen 
vor weiterem sexuellen Missbrauch sein.

Wenn Bezugspersonen wie pädagogische 
oder therapeutische Fachkräfte einen se-
xuellen Missbrauch vermuten, stellt sich 
meist bereits vor einer Strafanzeige die 
Frage: Sollen die Eltern des/der Betroffenen 
informiert werden, und wenn ja, wann? Wer 
Eltern frühzeitig informiert, sichert dies 
häufig ihre Mitwirkung1. 

Zum anderen können Alternativhypothe-
sen und andere Belastungsfaktoren anders 
kaum überprüft werden. Juristisch haben 
Kinder und Jugendliche das Recht auf ei-
genständige Beratung (§ 8 Abs. 3 SGB VIII), 
gleichzeitig haben Eltern bzw. Personen-
sorgeberechtigte Informations- und Mit-
wirkungsrechte. Nur wenn durch die Infor-
mation der Eltern der Schutz des Kindes in 
Gefahr geraten sollte, darf von einer Mit-
teilung (zunächst) abgesehen werden (§ 8a 
Abs. 1 SGB VIII). 

Aber auch wenn die Meldung an die Eltern 
oder an das Jugendamt rechtlich ohne Be-
denken erfolgt, beinhaltet sie ein Brechen 
der Schweigepflicht und stellt damit immer 
auch einen Vertrauensbruch dar6 – zumin-
dest, wenn es sich um einen Verdacht auf 
sexualisierte Übergriffe handelt und nicht 
um eine dezidierte Eröffnung, wonach die/
der Verletzte explizit zugestimmt hat, dass 
die Sorgeberechtigten in Kenntnis gesetzt 
werden. 

Oftmals wird das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Kind und Vertrauensperson zerstört, 
wenn Betroffene in diesen Schritt nicht al-
tersgemäß einbezogen werden. Für Betrof-
fene bedeutet das Wegfallen einer (viel-
leicht sogar der einzigen) Vertrauensperson 
eine zusätzliche hohe Belastung, welche 
aufgrund des Vertrauensbruchs wiederum 
nicht mehr aufgefangen werden kann6. 

In einem Strafverfahren zum Tatvorwurf 
des sexuellen Missbrauchs sind die betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen häufig die 
einzigen Zeuginnen/Zeugen1. Sie müssen 
das Geschehene oft mehrmals in detaillier-
ter Form berichten und sich unangeneh-
men und häufig persönlichkeitsverletzen-
den Fragen stellen4. 

Die wiederholte Konfrontation mit sowie 
die Darlegung von meist schambehafteten 
Ereignissen stellt für sie eine hohe Belastung 
dar. In der Regel müssen sie sich zusätzlich 
einer Glaubhaftigkeitsbegutachtung stel-
len. Das in den meisten Fällen bereits vor-
handene Gefühl der Betroffenen, ihnen 

werde nicht geglaubt, kann dadurch weiter 
verstärkt werden.

Die Verteidigungsstrategien der Rechts-
beistände des Täters/der Täterin umfassen 
möglicherweise, dass sie den Geschädigten 
Lügen, Übertreiben, falsche Erinnerungen 
oder Verleumdung unterstellen7.  Dies kann 
Betroffene seelisch zutiefst und langanhal-
tend verletzen. 

Zu beachten ist weiterhin, dass das Verfah-
ren nach einer Strafanzeige einige Monate 
bis mehrere Jahre dauern kann4,6. Inner-
halb dieser Zeit sind Betroffene immer wie-
der mit den Geschehnissen konfrontiert, die 
Gefühle und Gedanken werden immer wie-
der aufgerührt. 

Es ist keineswegs der Regelfall, dass der/
die Angeklagte schließlich verurteilt wird. 
Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
das Verfahren gar nicht erst aufgenommen, 
eingestellt oder der/die Beschuldigte frei-
gesprochen wird, wesentlich höher als eine 
Verurteilung4. Betroffene können auf das 
Strafmaß keinen Einfluss nehmen.

Ein Dilemma für Betroffene ist außerdem, 
dass sich eine Psychotherapie negativ auf 
die Gewichtung ihrer Zeugenaussage aus-
wirken kann3.

Betroffene stehen deshalb häufig vor der 
Entscheidung, ob sie anzeigen wollen oder 
die traumatischen Erlebnisse mit Hilfe ei-
ner Psychotherapie aufarbeiten wollen. Der 
Schritt, einen sexuellen Missbrauch anzu-
zeigen, sollte in Ruhe überlegt sein, denn: 
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Von einer Strafanzeige gibt es kein Zurück6. 
Deshalb ist es wichtig, dass Betroffene al-
tersentsprechend gut informiert sind und in 
die Entscheidung der Erstattung einer Straf-
anzeige einbezogen werden.

Vielen Betroffenen kann jedoch gerade das 
Erstatten einer Strafanzeige helfen, das Ge-
schehene zu bewältigen4. Voraussetzung ist, 
dass die Verurteilung des Täters für sie eine 
untergeordnete Bedeutung hat. Dann kann 
ein strafrechtlicher Prozess für Betroffene 
entlastend sein und die Überwindung eines 
jahrelang gehüteten Tabus heilsam wirken4. 
So kann auch der Wunsch Betroffener, dass 
der/die Beschuldigte sich vor Polizei und Jus-
tiz den vorgeworfenen Taten stellen muss, 
für eine Strafanzeige entscheidend sein. Sie 
gestattet Kindern und Jugendlichen, von ei-
ner passiven in eine aktive, handelnde Rolle 
zu kommen4. 

Das birgt die Möglichkeit, neuen Mut und 
Kraft zu schöpfen, sich als selbstwirksam zu 
erleben und ein Gefühl der Kontrolle (wie-
der) zu erlangen. Das kann eine große Ent-
lastung bedeuten. Selbst wenn Betroffene 
den Ausgang des Verfahrens als negativ be-
werten, empfinden sie häufig Genugtuung, 
da sie alles in ihrer Macht Stehende getan 
haben und so mit sich selbst ins Reine kom-
men können. Somit kann das Erstatten ei-
ner Strafanzeige wesentlich zur Verarbei-
tung der Geschehnisse beitragen.

Dies gilt ebenso für Angehörige, denn auch 
diese können vom Trauma der Betroffenen 
berührt oder selbst traumatisiert sein. Üb-
rigens hat auch eine Strafanzeige bzw. ein 
Verfahren, das in einem Freispruch endet, 
eine warnende Wirkung auf den Angeklag-
ten/die Angeklagte. 

Zu betonen ist an dieser Stelle, dass den Ver-
letzten kein Unglück passiert ist, sondern 
dass ihnen Unrecht getan wurde5. Der/die Be-
schuldigte durfte nicht tun, was er/sie getan 
hat. Diese Sichtweise verändert den Status 
der Geschädigten, weil sie berechtigte Unter-
stützung in Anspruch nehmen. Gleichzeitig 
fördert das eine respektvolle, mitfühlende 
Haltung ihnen gegenüber, die nicht von Mit-
leid und Herablassung geprägt ist.

Bestenfalls können Kinder und Jugendliche 
das verlorene Gefühl innerer Sicherheit ein 
Stück weit wiedererlangen. Deshalb ist es 
von großer Bedeutung, die Position von Be-
troffenen in einem Strafverfahren zu ken-
nen, zu stärken und sie vor unnötigen Be-
lastungen zu schützen. 

Dementsprechend sollte von den rechtli-
chen Möglichkeiten zum Opferschutz Ge-
brauch gemacht werden. 

Unsere langjährigen Erfahrungen bei Vio-
letta bestätigen dies. Wenn Betroffene gut 
informiert und begleitet werden – beispiels-
weise im Strafverfahren durch eine Psycho-
soziale Prozessbegleitung – können die 
möglichen Belastungen reduziert werden.

Verletzte besonders schwerer Sexual- und 
Gewaltstraftaten haben seit Januar 2017 ei-
nen gesetzlichen Anspruch auf Psychosozi-
ale Prozessbegleitung8. Kinder und Jugend-
liche unter 16 Jahren werden ausschließlich 
von den Vorsitzenden des Gerichts ver-
nommen. Auch die Aufzeichnung der rich-
terlichen Vernehmung auf einem Bild-Ton-
Träger dient – neben dem Sicherstellen der 
Aussage als Beweismittel – dem Schutz des/
der Betroffenen. Angeklagte können zudem 
aus dem Gerichtssaal verwiesen werden, so-
lange Kinder oder Jugendliche ihre Aussage 
machen. 

Jugendliche Mädchen, die in den Prozess 
der Anzeigestellung nicht entsprechend ih-
ren Bedürfnissen eingebunden waren, füh-
len sich häufig ausgeliefert an Menschen 
und Abläufe. Dagegen helfen Informatio-
nen und die gemeinsame Planung weiterer 
Schritte mit einer qualifizierten Psychosozi-
alen Prozessbegleitung. Die Verletzten kön-
nen so Handlungsmacht wiedererlangen 
und Selbstwirksamkeit erleben. 

… und in Hannover?
Violetta bietet seit vielen Jahren die Unter-
stützung von Mädchen und jungen Frauen 
bei Sexualdelikten in Strafverfahren an. So 
ist in Zusammenarbeit mit anderen Bera-
tungsstellen und weiteren Verfahrensbe-
teiligten eine Sensibilisierung für die Be-
dürfnisse von Betroffenen auf einem guten 
Weg.

Die Notwendigkeit der interdisziplinären 
Zusammenarbeit in diesem Arbeitsfeld ist 
von besonderer Bedeutung und in Hanno-
ver umgesetzt.

Zu wünschen ist, dass unter guten Voraus-
setzungen der abschließende Satz nach 
dem Strafprozess von der Anzeige bis zur 
Urteilsverkündung für Betroffene ist  

»Das hat sich gelohnt!«
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8 Dies und das aus der Beratungsstelle

30 Jahre  
Violetta
30 Jahre engagiert   
gegen sexualisierte Gewalt – 

Am 17. Oktober 1988 wurde der Verein Vi-
oletta e.V. gegründet – damals noch mit 
dem Zusatz »Verein zur Befreiung von se-
xuellem Missbrauch an Mädchen«. 
Im Juni 1989 eröffneten wir unsere Bera-
tungsstelle in einer kleinen Ladenwohnung 
in der Wittekindstraße in Hannover-Linden. 

Diese drei Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit 
unserer Fachberatungsstelle wollen wir mit 
drei Veranstaltungen feiern. Wir stecken ge-
rade mitten in der kreativen Planungsphase 
und werden Sie natürlich auf dem Laufen-
den halten.

Der Auftakt unseres    
Jubiläums steht schon fest
Am Sonntag, dem 4. November 2018, gibt 
es zum sechsten Mal die von Doris Nürren-
bach ausgerichtete Benefiz-Kunstauktion 
»Künstler helfen Kindern« zugunsten der 
Arbeit von Violetta. 

Die Schirmherrschaft hat auch in diesem 
Jahr Regionspräsident Hauke Jagau über-
nommen. Gastronom und Autor Jürgen Pi-
quardt fungiert wieder als Auktionator.

Die Auktion beginnt um 11 Uhr im Haus der 
Region, Hildesheimer Straße 18 in Hannover. 

Ab Oktober wird der Katalog zur Auktion auf 
unsere Homepage gestellt: www.violetta-
hannover.de  t

Datenschutz 
bei Violetta
Die Anforderungen zur Umsetzung der Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) wir-
ken sich auch auf unsere Arbeit aus. 

So ist unsere Verwaltungsfachkraft Birgit 
Niendorf jetzt als Datenschutzbeauftragte 
ansprechbar. 

Darüber hinaus haben wir das Kontaktfor-
mular und die Online-Beratung über unsere 
Homepage dem erweiterten Datenschutz 
angepasst. 

Wir informieren betroffene Mädchen und 
junge Frauen sowie alle anderen Ratsuchen-
den schriftlich über ihre Rechte und bitten 
sie, ihre Einwilligung zu geben, dass wir ihre 
Daten verarbeiten, um ihre Anfrage beant-
worten zu können. 

Schon immer hatten alle UserInnen die 
Möglichkeit zu überprüfen, wie wir mit ih-
ren Daten – insbesondere mit ihren Email-
adressen – umgehen, und uns jederzeit 
mitzuteilen, wenn sie keine weiteren Mails 
wünschten. 

Wir möchten auch weiterhin Interessierte 
über das Thema sexualisierte Gewalt und 
unsere Angebote informieren. Auch allen 
Menschen auf unserem Mailverteiler haben 
wir mitgeteilt, dass wir ihre personenbezo-
genen Daten ausschließlich hierfür nutzen 
und nicht an Dritte weitergeben. 

Das sichere Spendenformular auf unserer 
Homepage können Sie weiterhin zur Online-
Spende nutzen.  t

Fachtag der  
DGfPI
Kinder und Jugendliche mit Beeinträch- 
tigung werden überdurchschnittlich oft 
Opfer sexualisierter Gewalt. Über ein Drit-
tel der Täter und Täterinnen steht in einer 
professionellen Beziehung zu ihnen – das 
heißt, sie sind oft ihre PflegerInnen oder 
TherapeutInnen.

Dem widmet sich der Fachtag »Schutz von 
Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchti-
gung vor (sexualisierter) Gewalt in Institu-
tionen« am 8. November 2018 in Hannover, 
veranstaltet von der Deutschen Gesell-
schaft für Prävention und Intervention bei 
Kindesmisshandlung, -vernachlässigung 
und sexualisierter Gewalt e.V. (DGfPI). 
Der Fachtag will aufzeigen, wie schützende 
Strukturen in den Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe entwickelt und implementiert 
werden müssen und wie sich die Handlungs-
kompetenz der Beteiligten stärken lässt.

Violetta ist als kooperierende Fachbera-
tungsstelle des Modellprojekts »Beraten 
und Stärken – BeSt« mit einem Workshop 
beteiligt. Wir werden uns damit beschäfti-
gen, wie Eltern und Sorgeberechtigte von 
Kindern und Jugendlichen, die in Einrichtun-
gen leben, in die Präventionsarbeit einbezo-
gen werden können. Nähere Infos finden Sie 
auf unserer Homepage.  t

Deutsche Gesellschaft für Prävention und 
Intervention bei Kindesmisshandlung und 
-vernachlässigung e.V. (DGfPI)

09.00 Uhr

09.15 Uhr 

�������� ��� ���h����

�r����r�
���� ��r�� ������
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend

��r��������

��� �����r��h��� ������r�
Möglichkeiten und Grenzen der Evaluation der
Wirksamkeit von Schutzkonzepten

Bernd Eberhardt, DGfPI e.V. 
Prof.´in Dr. Barbara Kavemann

��������� ��� ��� ��� ��� 
���h�r�� �r�
Begleitung von Einrichtungen durch spezialisierte 
Fachstellen bei der Entwicklung von 
Schutzkonzepten

Maren Kolshorn, Frauen-Notruf Göttingen 
Holger Möhlecke, Ev. Jugendhilfe Obernjesa

��� �������h ��r������ �� �����
Zur Bildsprache in der Präventionsarbeit mit Kindern
und Jugendlichen

Anke Heucke, DGfPI e.V.
Kristina Lorenz, DGfPI e.V.

�����������

Programm
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  Melanie Bergrath, Ulrike Mund, EigenSinn e.V. Bielefeld  
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Ursula Schele, PE�ZE Institut für Gewaltprävention Kiel 
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Bücher
Violetta befasst sich schon lange mit sexua-
lisierter Gewalt durch Geschwister, die noch 
immer weitgehend als Tabu behandelt wird. 

Dem Thema widmet sich auch dieses 2018 
von Esther Klees und Torsten Kettritz her-
ausgegebene Praxishandbuch. 

Es richtet sich an Fachkräfte aus den Be-
reichen Pädagogik und Therapie und bein-
haltet schwerpunktmäßig die Erfahrungen 

von ExpertInnen aus Wissenschaft und Pra-
xis, die diese in der Arbeit mit sexualisiert 
übergriffigen Jungen und Mädchen gesam-
melt haben.

Ursula Mathyl und Uta Schneider von Vio-
letta haben den Artikel »Wer sich gesehen 
oder zumindest gesprochen hat, geht auch 
leichter wieder miteinander in Kontakt« bei-
gesteuert. Darin beschäftigen sich mit den 
Herausforderungen, Schwierigkeiten und 
Chancen der Kooperation beteiligter Ein-
richtungen in Fällen von sexualisierter Ge-
walt durch Brüder und Schwestern.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Zu-
sammenarbeit von Einrichtungen und The-
rapeutInnen, die übergriffige Geschwister 
begleiten. Die beiden Mitarbeiterinnen der 
Fachberatungsstelle formulieren Bedarfe an 
diese Zusammenarbeit, die sich aus der par-
teilichen Arbeit mit von sexualisierter Ge-
walt durch Geschwister betroffene Mäd-
chen und junge Frauen ergeben.  t
Besonders schutzbedürftige Verletzte schwe- 
rer Sexual- und Gewaltstraftaten haben seit 
2017 einen Rechtsanspruch auf Psychosozi-
ale Prozessbegleitung. 

Der von Friesa Fastie herausgegebene und 
seit der Erstauflage vollständig überarbei-
tete Band versammelt ein interdisziplinäres 
Spektrum von Expertinnen und Experten, 
die ihren spezifischen Blick auf das Strafver-

fahren und den schonenden Umgang mit 
Betroffenen und Beschuldigten darlegen. 

Das Handbuch vermittelt umfassendes 
Grundlagenwissen für die qualifizierte Be-
gleitung verletzter OpferzeugInnen.

Andrea Behrmann, langjährige Mitarbeite-
rin bei Violetta und schwerpunktmäßig im 
Bereich Psychosoziale Prozessbegleitung tä-
tig, befasst sich in ihrem Artikel mit den Be-
sonderheiten der Psychosozialen Prozessbe-
gleitung bei jüngeren Kindern und schildert 
ihre Erfahrungen aus der Praxis.  t

Esther Klees, Torsten Kettritz (Hrsg.)

Sexualisierte Gewalt  
durch Geschwister
Praxishandbuch  
für die pädagogische und psychologisch-psychiatrische  
Arbeit mit sexualisiert übergrif�gen Kindern/Jugendlichen

PABST

Anna und Jan gehen vor Gericht
Kinderbuch zur Psychosozialen Prozessbegleitung bei Sexualstraftaten 

Autorinnen: Andrea Behrmann und Uta 
Schneider, Mitarbeiterinnen von Violetta 
Illustrationen: Tara Franke
3. überarbeitete Auflage
ISBN 978-3-00-047138-4
72 Seiten, Spiralbindung, 8,- € plus Versand

Mit der Neuregelung zur Psychosozialen Pro-
zessbegleitung im 3. Opferrechtsreform-
gesetz ist ab dem 01.01.2017 der Rechtsan-
spruch für Kinder und Jugendliche auf dieses 
Unterstützungsangebot in der Strafprozess-
ordnung festgeschrieben.

Vor diesem Hintergrund haben wir das Kin-
derbuch überarbeitet. Es richtet sich an 
Mädchen und Jungen im Grundschulalter, 

die sexuellen Missbrauch erlebt haben und 
nun Zeugin/Zeuge in einem Strafverfahren 
sind. Begleitet von den beiden Comicfigu-
ren Anna und Jan erhalten sie altersentspre-
chende Informationen über den Ablauf ei-
nes Strafverfahrens, die Beteiligten an einer 

Gerichtsverhandlung und die eigenen Auf-
gaben als Zeugin oder Zeuge. 

Ziel des Ratgebers ist es, Mädchen und Jun-
gen mit ihren Ängsten und Unsicherheiten 
ernst zu nehmen und ihnen Mut zu machen. 
Das Kinderbuch eignet sich auch zum Vor-
lesen im Rahmen einer Psychosozialen Pro-
zessbegleitung.

Mütter, Väter und andere Vertrauensperso-
nen erhalten in einem eigenen Kapitel Infor-
mationen rund um das Strafverfahren und 
darüber, wie sie ihrem Kind hilfreich zur Seite 
stehen können. Ergänzt wird dies mit Hin-
weisen auf Adressen und Materialien.  t

Anna und Jan
gehen vor Gericht

Ein Kinderbuch 
zur Psychosozialen Prozessbegleitung bei Sexualstraftaten

Violetta e.V.  Hannover
Andrea Behrmann, Uta Schneider, Tara R. Franke

Dritte überarbeitete Au�age
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Unser Fortbildungsprogramm  
für das Jahr 2019 ist fertig
Schwerpunkt ist diesmal die Elternarbeit
Elternschaft ist durch einen starken Wan-
del gekennzeichnet. Noch nie waren Fami-
lienmodelle so vielfältig wie heute – sie 
umfassen Verheiratete, Unverheiratete, 
Alleinerziehende, Patchworkfamilien, Re-
genbogenfamilien, Eltern mit unterschied-
lichen religiösen oder kulturellen Hinter-
gründen, Eltern mit Beeinträchtigungen 
und vieles mehr.

Das ist einer von mehreren Gründen, dass 
Fachkräfte in pädagogischen Einrichtungen 
viel Fingerspitzengefühl benötigen, wenn 
sie sexuellen Missbrauch vermuten. Wie 

können sie gemeinsam mit Eltern einem be-
troffenen Kind am besten helfen? Wie sei-
nen Schutz gewährleisten? Und wie die er-
littene Gewalt verarbeiten helfen?

Unsere Angebote beschäftigen sich unter 
anderem mit sexualisierter Gewalt durch 
Geschwister, mit Elterngesprächen bei der 
Vermutung auf sexuellen Missbrauch und 
mit sexueller Selbstbestimmung von Kin-
dern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung. 
Die Ausschreibungen, Termine und alle For-
malitäten finden Sie ab Oktober auf unserer 
Homepage: www.violetta-hannover.de  

Fortbildungen 2018
2. Halbjahr
Donnerstag, 13. September 2018 
Seminar-Nr.  37-18-111

Opferschutz in der Praxis
Richterliche Videovernehmung und  
Psychosoziale Prozessbegleitung für  
junge verletzte Zeuginnen und Zeugen

Freitag, 21. September 2018 
Seminar-Nr.  38-18-10

Noch Doktorspiel  
oder schon Übergriff?
Was ist noch normal beim Doktorspiel  
im Vorschulalter?

Dienstag, 16. Oktober 2018 
Seminar-Nr.  42-18-09

Sexualpädagogische Konzepte  
in Kindertageseinrichtungen
Informationsveranstaltung zum  
Fortbildungsangebot 

Freitag, 19. Oktober 2018
Seminar-Nr.  42-18-16

Psychosoziale Prozessbegleitung  
in der Praxis
Der Einsatz des Kinderbuches »Anna und 
Jan gehen vor Gericht« in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen

Montag, 05. November 2018
Seminar-Nr.  45-18-6

Sexueller Missbrauch  
an Mädchen und Jungen
Eine Einführung 

Montag, 19. November 2018
Seminar-Nr.  47-18-46

Sexualisierte Gewalt durch  
Geschwister

Fortbildungen 2019
1. Halbjahr
Dienstag, 22. Januar 2019   
Seminar-Nr. 04-19-09

Kindliche Sexualität
Informationsveranstaltung für Elterrn

Mi. 20. bis Fr. 22. Februar 2019   
Seminar-Nr. 08-19-510

NEIN heißt NEIN!
Prävention gegen sexualisierte Gewalt  
für Kinder im Kindergartenalltag

Dienstag, 12. und 19. März 2019   
Seminar-Nr. 11-19-911

Sexualisierte Gewalt als  
an Thema in der Grundschule
Umgang mit Vermutungen und  
Methoden für den Sexualkundeun- 
terricht Teil I + II

Mittwoch, 20 März 2019  
Seminar-Nr. 12-19-09

Prävention – (Wie) kann ich  
mein Kind vor sexualisierter  
Gewalt schützen?
Informationsveranstaltung für Elterrn

Montag, 25. März 2019  
Seminar-Nr. 13-19-46

»Es sind doch beide unsere  
Kinder«
Elternarbeit in Fällen sexualisierter  
Gewalt durch Geschwister

Do. 28. und Fr. 29. März 2019  
Seminar-Nr. 13-19-510

»Noch Doktorspiel oder  
schon Übergriff?«
Was ist noch normal beim Doktorspiel  
im Vor- bzw. Schulalter?

Montag, 01. April 2019  
Seminar-Nr. 14-19-16

Wie spreche ich mit Eltern?
Gesprächsführung mit erwachsenen  
Bezugspersonen bei Vermutung oder 
Wissen um sexualisierte Gewalt
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Wir bedanken uns
für die Förderung und 
die Kooperation seit  
Januar 2018 bei ...
• den vielen EinzelspenderInnen  

für ihre einmalige oder regel- 
mäßige Spende

• den Vereinsfrauen
• den Mitgliedern des Fördervereins
• den RichterInnen sowie den  

StaatsanwältInnen, die uns Buß-
gelder zuweisen

• den Menschen, die uns Kollekten 
zukommen lassen

• Mehr Aktion!    
Für Kinder und Jugend e.V.

• HELP e.V. Hannover
• der Dr. Ing. Horst & Lisa Otto  

Stiftung
• der Aktion Hilfe für Kinder e.V.
• dem Zonta Club Hannover
• dem Kultur- und Sozialwerk  

»Friedrich zum weißen Pferde«
• der Stiftung Opferhilfe   

Niedersachsen
• den MitarbeiterInnen der Drama-

turgie der Staatsoper Hannover
• der RegioBus GmbH 
• der Wilhelm-Hirte Stiftung
• dem Inner Wheel Club Hannover 

Maschsee
• dem Lions-Club Hannover-Leibniz
• der Sparkasse Hannover
• dem Soroptimist International  

Club Hannover 2000
• der Hannoverschen Volksbank
• der Bürgerstiftung Hannover
• The Body Shop

sowie bei
• der Stadt Hannover
• der Region Hannover
• dem Land Niedersachsen
• und allen NetzwerkpartnerInnen 

für die kollegiale und engagierte 
Zusammenarbeit

Förderung für Violetta      
Der Inner Wheel Club Hannover-Masch-
see unterstützt Violetta bei der Entwick-
lung des Spiels »Was passiert bei Gericht? 
– Ein Brettspiel zur Unterstützung von Kin-
dern als verletzte ZeugInnen in Strafverfah-
ren«. Dieses Spiel wird Ende des Jahres ver-
öffentlicht und steht dann Fachkräften zur 
Verfügung.

Inner Wheel ist die weltgrößte Frauen-Ser-
vice-Organisation mit mehr als 4000 Clubs 
in 103 Ländern. Zu den satzungsgemäßen 
Zielen von Inner Wheel gehört vor allem 
das soziale Engagement der Mitglieder, das 
auch für unseren Inner Wheel Club Hanno-
ver-Maschsee ein großes Anliegen ist. 

Wir setzen uns ehrenamtlich für Menschen 
in unterschiedlichsten Notsituationen ein 
und führen dabei mehrmals im Jahr Bene-
fizveranstaltungen durch, mit deren Erlös 
wir unsere sozialen Projekte neben unse-
rem tatkräftigen Einsatz auch finanziell un-
terstützen können. Besonders wichtig sind 
uns Hilfeleistungen für Kinder und Jugendli-
che in schwierigen Lebenssituationen. 

Bei unseren Förderungsüberlegungen fiel 
unser Augenmerk auf die Fachberatungs-
stelle Violetta in Hannover, die rund um 
das Thema des sexuellen Missbrauchs an 
Mädchen und jungen Frauen Beratung, Prä-
vention und Fortbildung bietet. Dabei sind 

Maßnahmen zur Prävention an Schulen und 
im häuslichen Umfeld, zur Psychosozialen 
Prozessbegleitung und zur Verarbeitung er-
lebten Unrechts unserer Einschätzung nach 
extrem förderungsnotwendig. 

So erläuterte es uns auch mit großer Über-
zeugung die sehr engagierte Geschäftsfüh-
rerin von Violetta, Frau Barbara David. Sie 
stellte uns dabei ein von Violetta erarbei-
tetes Spiel mit dem vorläufigen Titel »Was 
passiert bei Gericht?« vor; es handelt sich 
um ein Spiel für betroffene Kinder und Ju-
gendliche, die Zeuginnen und Zeugen im 
Strafverfahren werden. Es soll altersgemäß 
den Ablauf von und die Beteiligten in ei-
nem Strafverfahren erklären, über Rechte 
und Pflichten informieren und vor allem die 
Kraft geben, potentielle bzw. entstandene 
Ängste und Befürchtungen zu äußern und 
zu verarbeiten.

Sinn und Ausführung dieses kindgerechten 
und sehr informativen Brettspiels überzeu-
gen unsere Clubmitglieder vollends, so dass 
wir uns sehr gerne an den Erstellungskos-
ten beteiligen. Viel Erfolg damit bei der täg-
lichen Arbeit  

Inner Wheel Club Hannover-Maschsee
Präsidentinnen Susanne Barner und 
Regina Domani

   

 

 

 

 

 

 

 

Violetta jetzt auch auf Facebook!
Dort finden Sie regelmäßig interessante Infos zu unserer Arbeit  
und verwandten Themen. Helfen Sie uns gerne bei der Verbreitung 
unserer Facebookseite! Wir freuen uns, wenn Sie durch Teilen oder 
Liken unsere Seite bekannter machen! 

Violetta ist Mitglied in folgenden Verbänden



Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte 
Mädchen und junge Frauen
Violetta e.V. – anerkannter Träger der freien Jugendhilfe

Seelhorststraße 11 . 30175 Hannover
Telefon 0511 – 85 55 54 . Fax 0511 – 85 55 94
info@violetta-hannover.de . www.violetta-hannover.de

Ja, ich möchte mich für Violetta engagieren 
und unterstütze die Arbeit (zutreffendes bitte ankreuzen)

   Ich unterstütze den Förderverein mit einer einmaligen Summe 
in Höhe von   Euro

   Ich werde Mitglied im Förderverein des Vereins Violetta – gegen 
sexuellen Missbrauch an Mädchen und jungen Frauen e.V. 

   Ich zahle ab         einen Beitrag in Höhe von  

     5,–  
    10,–  
    15,–  
    20,– Euro
    oder eine andere Summe über         Euro

  Zahlungsweise:  

    monatlich  
    vierteljährlich  
    halbjährlich  
    jährlich 

und erteile bis auf Widerruf eine Einzugsermächtigung für den 
von mir zu entrichtenden (Mitglieds-)Beitrag.

Vorname / Name

Straße

PLZ / Ort

Geldinstitut

IBAN / BIC

Datum / Unterschrift

Der Förderverein des Vereins Violetta – gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V. – ist als gemeinnützig aner-
kannt. Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich abzugsfähig. 
Ein Spendenbescheinigung wird zu Beginn des Folgejahres übersen-
det. Die Fördermitgliedschaft kann jeweils zum Jahresende gekün-
digt werden.
Unser Spendenkonto
Förderverein des Vereins Violetta
IBAN DE53 2505 0180 0000 0093 32 . BIC SPKHDE2HXXX
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Jede Spende hilft uns, unsere Arbeit möglich zu machen


